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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Bekanntmachung.
Nechdem seit dem 12. v. Mts. kein neuer Fall des Auftretens der Ninderpest vorgekommen ist und die

Desinfektion an sämmtlichen durch die Seuche heimgesuchten Orten stattgefunden hat, ist die Rinderpest nach
§. 37 der Instruktion vom 9. Juni 1873 (Reichs-Gesetzblatt S. 147) im gesammten Reichsgebiete für
erloschen zu erachten.

Berlin, den 10. April 1877.

Der Reichskanzler.
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